
 

 

Bern, 17. August 2009 

Bundesbeschluss über die Genehmigung und die 
Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft 
betreffend die Übernahme der Rückführungsricht-
linie (Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands) 

Stellungnahme der Schweizerischen Flüchtlingshil-
fe SFH 

1 Ausgangslage 

Die Vernehmlassung zur Umsetzung der Richtlinie 2008/115/EG des Europä i-

schen Parlaments und des Rates über gemeinsame Normen und Verfahren in den 

Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger vom  

16. Dezember 2008 (Rückführungsrichtlinie) wurde vom EJPD am 5 Juni 2009 

eröffnet. Die Umsetzung erfordert Anpassungen im Ausländergesetz ( AuG) und im 

Asylgesetz (AsylG). 

Die Rückführungsrichtlinie stellt eine Weiterentwick lung des Schengen-

Besitzstands dar. Die Schweiz hat sich grundsätzlich zur Übernahme aller Weite r-

entwicklungen des Schengen-Besitzstands verpflichtet (Art. 2 Abs. 3 und Art. 7 

Schengen-Assoziierungsabkommen; SAA). Die Schweizer Gesetzgebung muss 

also die Vorgaben der Richtlinie erfüllen, andernfalls die Assoziierung an die Ab-

kommen von Schengen und Dublin gefährdet würde. 

2 Die wesentlichen Inhalte 

Die Rückführungsrichtlinie harmonisiert die Bestimmungen und Verfahren, welche 

bei der Ausweisung von sich illegal aufhaltenden Drittstaatsangehörigen zur An-

wendung kommen, also bei ausländischen Personen, die entweder die Einreise- 
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oder Aufenthaltsbestimmungen nicht oder nicht mehr erfüllen und sich daher ille-

gal in der Schweiz aufhalten. Es ist dabei unerheblich, ob der illegale Aufenthalt 

durch eine illegale Einreise, die Ablehnung eines Asylgesuchs oder den Ablauf 

der Gültigkeitsdauer einer Bewilligung entstanden ist. Die Änderungen im Schwei-

zer Recht betreffen das Verfahren der Wegweisung, der Ausweisung sowie d ie 

Zwangs- und Fernhaltemassnahmen. 

Die SFH bedankt sich für die Einladung, zum vorliegenden Gesetzgebungsvor-

schlag Stellung zu nehmen. Obwohl die Rückführungsrichtlinie selbst während 

des Erlassprozesses von europäischen NGOs stark kritisiert wurde,
1
 bringen die 

aus ihr resultierenden Änderungsvorschläge für das AuG grundsätzlich Verbesse-

rungen für die Rechtsstellung der Betroffenen. Zu nennen sind die Bestimmungen 

zur ausländerrechtlichen Haft, insbesondere die Reduktion der Ausschaffungshaft 

auf maximal 18 Monate, das grundsätzliche Verbot einer formlosen Wegweisung 

von ausländischen Personen sowie die damit verknüpfte Verpflichtung zur Infor-

mation der Betroffenen über ihre Rechte und den Rechtsweg, die Bestimmungen 

zum Schutze unbegleiteter Minderjähriger sowie die Limitierung der Einreisesper-

re auf in der Regel fünf Jahre.  

Die vorliegende Stellungnahme der SFH konzentriert sich denn auch auf die B e-

stimmungen, welche noch verbesserungswürdig sind, weil der Vernehmlassungs-

vorschlag des EJPD die Vorgaben und Intentionen der Richtlinie noch nicht kor-

rekt wiedergibt.  

Zwei aus Sicht der SFH zentrale Anliegen der Richtlinie wurden bisher völlig un-

zureichend umgesetzt: 

1. Art. 13 Abs. 3 und 4 der Rückführungsrichtlinie sehen explizit den Zugang 

zu einer unentgeltlichen Rechtsvertretung und Rechtsberatung  vor. 

Diese Bestimmungen erfahren im Gesetzgebungsvorschlag zum AuG bis-

her überhaupt keine Umsetzung. 

2. Die Rückführungsrichtlinie sieht in Art. 8 Abs. 6 vor, dass für Zwangsrück-

führungen ein wirksames Monitoring stattf inden soll. Die SFH ist der An-

sicht, dass nur ein unabhängiges Monitoring wirksam ist. Die Bestimmung 

in Art. 71a AuG ist noch zu wenig aussagekräftig, insbesondere scheint 

das EJPD eine behördeninterne Lösung zu favorisieren.  

Aus Sicht der SFH sind noch weitere Bestimmungen verbesserungswürdig:  

3. An verschiedenen Stellen enthält die Rückführungsrichtlinie explizite Vor-

gaben für die Beachtung des Kindeswohls. Der Vorschlag des EJPDs ist in 

dieser Hinsicht noch zu präzisieren. 

4. Die Richtlinie legt in Art. 13 Abs. 1 fest, dass gegen Entscheide ein wirk-

samer Rechtsbehelf eingelegt werden kann. In den entsprechenden Be-

stimmungen zur Wegweisung wird den Beschwerden jedoch jeweils die 

aufschiebende Wirkung entzogen, was nicht nur den Vorgaben des Art. 13 

                                                      
1
  Vgl. ECRE Information Note on the Directive 2008//115//EC of the European Parliament and of t he 

Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for ret urning 
illegally staying third-country nationals, Brüssel, Januar 2009, 
www.ecre.org/files/ECRE_Information_Note_Returns_Directive_January_2009.pdf . 
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Abs. 1 der Rückführungsrichtlinie widerspricht, sondern auch im Hinblick 

auf Art. 13 EMRK zu Problemen führen wird . 

3 Kommentar zu den wichtigsten Bestimmungen 

3.1 Zugang zu unentgeltlicher Rechtsberatung und -vertre-
tung (Art. 13 Abs. 3 und 4 Rückführungsrichtlinie) 

Anders als in anderen europäischen Staaten
2
 ist der Rechtsschutz in der Schweiz 

vor allem im Asyl- und Ausländerbereich nicht staatlich garantiert. Es gibt keine 

systematische staatliche Unterstützung; namentlich im Asylbereich wird auch die 

unentgeltliche Prozessführung nur sehr zurückhaltend gewährt. B isher verlassen 

sich die Behörden
3
 auf die allein von den Hilfswerken getragenen Angebote.  Die 

Verbesserung des Rechtsschutzes ist eines der zentralen Anliegen der SFH. Die 

SFH fordert dagegen schon seit Jahren, dass der Bund seiner Verpflichtung nach 

staatlich finanziertem Rechtsschutz nachkommen solle . Wiederholt wurde das 

Anliegen bei den Verantwortlichen im BFM deponiert sowie als Antrag bei den 

Vernehmlassungen zum Asylgesetz eingegeben. Das EJPD bzw. auch das BFM 

hatten diese Anträge jeweils mit dem Verweis abgeschmettert, dass einer staa t-

lich finanzierten Rechtsberatung die gesetzliche Grundlage fehle.  

Die Rückführungsrichtlinie liefert jetzt  jedoch die Verpflichtung zur Schaf-

fung genau dieser gesetzlichen Grundlage:  Art. 13 Abs. 3 sieht vor, dass die 

Betroffenen rechtliche Beratung, rechtliche Vertretung und wenn nötig Sprachbe i-

stand in Anspruch nehmen können. Art. 13 Abs. 4 verpflichtet die Staaten sicher-

zustellen, dass Rechtsschutz gemäss nationalen Bestimmungen kostenlos ge-

währt wird, und verweist auf entsprechende Bestimmungen der EU-Ver-

fahrensrichtlinie
4
, welche den Umfang der zu leistenden Rechtsberatung um-

schreibt. Zum Beispiel kann diese auf das ordentliche Verfahren beschränkt we r-

den (Art. 15 Abs. 3 Bst. a Verfahrensrichtlinie) , oder es können spezielle Rechts-

berater bestimmt werden (Art. 15 Abs. 3 Bst. c Verfahrensrichtlinie). Auch der 

Umfang der Beratung oder Vertretung kann sowohl zeitlich wie finanziell b e-

schränkt werden (Art. 15 Abs 5 Bst. a Verfahrensrichtlinie). Diese Bestimmungen 

dürfen jedoch nicht dazu führen, dass der Zugang zur Rechtsberatung und  

-vertretung willkürlich einschränkt wird (Art. 15 Abs. 3 Bst. b und d, Abs. 5 Bst. a 

Verfahrensrichtlinie).  

Offensichtlich hat die Kommission erheblichen Handlungsbedarf  festgestellt und 

will Taten sehen. Dass es sich bei Art. 13 Abs. 3 und 4 Rückführungsrichtlinie um 

                                                      
2
  Niederlande, Schweden, Dänemark, Grossbritannien, Österreich.  

3
  So führte die damalige Asylrekurskommission im Grundsatzurteil EMARK 2001/11 aus, dass die 

Notwendigkeit anwaltschaftlicher Verbeiständung im erstinstanzlichen Asylverfahren zwar bestehen 
könne, jedoch seien die Erfordernisse die den Beizug eines professionellen Rechtsvertreters ve r-
langen, nur äusserst selten erfüllt. Das Gericht verweist zudem auf die «zahlreichen im Asylbereich 
tätigen Hilfswerke und Beratungsstellen» hin, welche «mannigfaltig weitergehen de Leistungen – un-
ter anderem auch die weitgehend kostenlose […] Verbeiständung durch sachkundige Personen und 
Übersetzungsdienste – anbieten» würde.  

4
  Art. 15 Abs. 3–6 der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen 

für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft 
(Verfahrensrichtlinie). 
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eine zentrale Bestimmung der Richtlinie handelt zeigt auch, dass  die Umsetzung 

Teil der Berichterstattung der Kommission an das Europäische-Parlament ist ge-

mäss Art. 19 Abs. 2. Es soll insbesondere untersucht werden, welcher finanzielle 

und administrative Aufwand bei den Mitgliedstaaten entsteht. Es wird von den 

Staaten erwartet, dass sie konkrete Massnahmen ergreifen, immerhin wird ihnen 

für die Umsetzung von Art. 13 Abs. 4 eine speziell verlängerte Umsetzungsfrist 

(drei statt zwei Jahre) eingeräumt gemäss  Art. 20 Abs. 1 Satz 2.  

Umso erstaunlicher ist es, dass diese wichtige Bestimmung weder im erläuternden 

Bericht des EJPDs erwähnt wird, noch es dazu einen konkreten Umsetzungsvor-

schlag gibt. Es gibt also bisher keinerlei Hinweise darauf, wie und ob die Schweiz 

Art. 13 Abs. 4 und die entsprechende Verpflichtung umzusetzen gedenkt.  

Die SFH fordert daher, dass eine entsprechende Bestimmung in den Gesetzestext 

aufgenommen werden muss, welche die staatlich finanzierte Rechtsberatung und 

-vertretung für alle ausländerrechtlichen Wegweisungsverfahren sicherstellt.  

Parallel dazu sollte – um der Kohärenz willen – im Rahmen der laufenden Asylge-

setzrevision eine entsprechende Bestimmung in das Asylgesetz aufgenommen 

werden, um auch dort die Forderung nach staatlich f inanzierter Rechtsberatung 

und -vertretung zu verwirklichen. Denkbar wäre eine Ergänzung oder Neufassung 

von Art. 17 Abs. 4 AsylG. Immerhin f indet nach der Schweizer Systematik das 

Asyl- und Wegweisungsverfahren verknüpft statt.  

3.2 Unabhängiges Rückführungs-Monitoring, Art. 71a AuG 
 

Vorschlag EJPD neuer Art. 71a AuG Vorschlag SFH  

Art. 71a Überwachung von Ausschaffungen 

(neu) 

Der Bundesrat regelt die Überwachung von 

Ausschaffungen nach Artikel 8 Absatz 6 der 

Rückführungsrichtlinie. 

Art. 71a Überwachung von Ausschaffungen 

(neu) 

Der Bundesrat regelt die Überwachung von 

Ausschaffungen nach Artikel 8 Absatz 6 der 

Rückführungsrichtlinie. Er schafft die Vor-

aussetzungen für ein wirksames und un-

abhängiges Monitoring. 

Die Rückführungsrichtlinie sieht in  Art. 8 Bst. 6 vor, dass «die Mitgliedstaaten 

ein wirksames System für die Überwachung von Rückführungen schaffen ».  

Es ist also ausdrücklich vorgesehen, dass die einzelnen Mitgliedstaaten ein Rück-

kehr-Monitoring einführen sollen. Der Bundesrat soll mittels Delegationsnorm in 

einem neuen Art. 71a neuAuG verpflichtet werden, den Rahmen zu schaffen.  

Gemäss Erläuterungen plant das EJPD, dass diese Aufgabe – wie schon bisher – 

durch einen behördeninternen Fachausschuss (Expertinnen und Experten des 

EJPD, des EDA und der kantonalen Migrations- und Sicherheitsbehörden) wahr-

genommen werden soll.
5
 

                                                      
5
  Vgl. Erläuternder Bericht, S. 14.  
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Diese Regelung ist aus Sicht der SFH völlig ungenügend und trifft  auch die Vor-

gaben der Rückführungsrichtlinie nicht. Der Bund sollte sich vielmehr dazu ent-

scheiden, im AuG die Grundlage für ein unabhängiges Monitoring schaffen.  

Das Ministerkomitee des Europarats empfiehlt in seinen «Twenty Guidelines on 

forced return» aus dem Jahre 2005 ein effektives Monitoringsystem zur Beobac h-

tung zwangsweiser Rückführungen.
6
 Diese Guidelines sind direkt in die Diskuss i-

on im Rahmen der Rückführungsrichtlinie eingeflossen (Vgl. Para. 3 der Präam-

bel). Bisher kennen Deutschland, Luxemburg und Österreich Formen der neutra-

len Rückführungsbeobachtung. 

Aus Sicht der SFH kann nur ein unabhängiges Monitoring der Situation angemes-

sen Rechnung tragen. Es würde Transparenz in einem menschenrechtlich sehr 

sensiblen Bereich schaffen. Zwangsausschaf fungen geschehen in einem der Öf-

fentlichkeit nicht zugänglichen Bereich. Immer wieder werden Befürchtungen laut 

und Unterstellungen geäussert, dass rechtsstaatliche Grundsätze, wie zum Be i-

spiel das Verhältnismässigkeitsprinzip  bei der Anwendung des unmitte lbaren 

Zwangs nicht eingehalten werden. Darüber hinaus kam es in der Schweiz und 

anderen europäischen Staaten in den letzten Jahren zu Todesfällen bei Aus-

schaffungen. Der Einsatz unabhängiger Rückführungsbeobachter ist ein adäqua-

tes Instrument, um diesen  Befürchtungen durch Information entgegenzuwir-

ken. Die Beobachter und Begleiter bieten durch ihre Anwesenheit daher nicht nur 

den von der Ausschaffung betroffenen ausländischen Personen Schutz, sondern 

sie geben im Rahmen ihrer neutralen Beobachterrolle auch dem Durchführungs-

personal Sicherheit.  

Ein unabhängiges Monitoring würde den Abschiebungsprozess an sich transp a-

renter machen, die Abläufe könnten kritisch hinterfragt und diskutiert werden, i n-

dividuelle und strukturelle Schwächen des Systems würden erkann t, dokumentiert 

und diskutiert. Der Dialog zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen würde 

Veränderungen anregen. 

Die SFH hatte dieses Anliegen schon im Rahmen der Debatten um das Zwangs-

anwendungsgesetz deponier t, konnte es jedoch nicht durchsetzen. Mit der neuen 

Rechtsgrundlage, welche die Rückführungsrichtlinie einführt, soll diese Diskuss i-

on nochmals aufgegriffen werden. 

3.3 Art. 64 Wegweisungsverfügung 
 

Vorschlag EJPD Art. 64 Abs .3 Vorschlag SFH  

3 

Eine Beschwerde gegen Verfügungen nach 

Absatz 1 Buchstaben a und b ist inner-halb 

von fünf Arbeitstagen nach deren Eröffnung 

einzureichen. Die Beschwerde hat keine 

aufschiebende Wirkung. Die Beschwerdein-

stanz entscheidet innerhalb von zehn Tagen 

3 

Eine Beschwerde gegen Verfügungen nach 

Absatz 1 Buchstaben a und b ist innerhalb 

von zehn Arbeitstagen nach deren Eröffnung 

einzureichen. Die Beschwerde hat keine 

aufschiebende Wirkung. Die Beschwerdein-

stanz entscheidet innerhalb von zehn Tagen 

                                                      
6
  Vgl. CM (2005) 40 final, 4. Mai 2005, Richtlinie 20, Monitoring and remedies, 

www.unhcr.org/refworld/publ isher,COEMINISTERS,42ef32984,0.html. 
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über deren Wiederherstellung. über deren Wiederherstellung. 

Die SFH begrüsst, dass keine formlosen Wegweisungen mehr möglich sind, sie 

hatte diese Forderung schon bei der Vernehmlassung zum AuG eingebracht. Die 

nur fünftägige Beschwerdefrist ist allerdings zu kurz bemessen, insbesondere weil 

die Betroffenen in der Regel sprach- und rechtsunkundige AusländerInnen sind, 

denen es nur schwer möglich sein wird, in so kurzer Zeit eine  Rechtsvertretung zu 

organisieren. Die SFH schlägt deshalb vor, die Frist auf zehn Tage zu verlängern. 

Die Beschwerde muss eine aufschiebende Wirkung haben, da sie andernfalls 

nicht effektiv sein kann. Der jetzige Vorschlag ist im Hinblick auf dem Anspruch 

auf eine effektive Beschwerde aus Art. 13 EMRK (in Verbindung mit Art. 3 und 8 

EMKR) zumindest dann problematisch, falls eine EMRK-Verletzung droht. Für die-

se Fälle hält die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte fest, dass eine Beschwerde, die hochrangige Rechtsgüter wirksam schü t-

zen soll, eine aufschiebenden Wirkung haben muss.
7
 Auch die Richtlinie selbst 

geht in Art. 13 Abs. 1 von «wirksamen Rechtsbehelfen» gegen Wegweisungsent-

scheide aus. Art. 64 Abs. 3 Satz 2 und 3 AuG sind daher nach Ansicht der SFH zu 

streichen. 

 

Vorschlag EJPD Art. 64 Abs. 4 Vorschlag SFH 

4 

Die zuständigen kantonalen Behörden 

bestimmen für unbegleitete minderjährige 

Ausländerinnen und Ausländer unverzüglich 

eine Vertrauensperson, die deren Interessen 

während des Wegweisungsverfahrens wahr-

nimmt (10 I). 

4 

Die zuständigen kantonalen Vormund-

schaftsbehörden bestimmen für unbegleitete 

minderjährige Ausländerinnen und Ausländer 

unverzüglich eine Vertrauensperson, die 

deren Interessen während des Wegwei-

sungsverfahrens wahrnimmt (10 I). 

Die SFH begrüsst, dass analog zum Asylverfahren auch im ausländerrechtlichen 

Verfahren eine Vertrauensperson eingesetzt werden soll. Die Rückkehrrichtlinie 

sieht in Art. 10 Abs. 1 vor, dass unbegleitete Minderjährige vor Ausstellung einer 

Rückkehrentscheidung durch geeignete Stellen Unterstützung erhalten, damit das 

Kindeswohl gebührend berücksichtigt wird. Dabei soll es sich explizit nicht um die 

für die Vollstreckung von Rückkehrentscheidungen zuständigen Behörden han-

deln. Der Vorschlag des EJPD ist entsprechend zu präzisieren, so dass die Be-

stellung einer Vertrauensperson in der Zuständigkeit der kantonalen Vormund-

schaftsbehörden liegt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Vertrauenspers o-

nen durch die für den Vollzug zuständigen Migrationsämter bestellt werden, we l-

che – wie Erfahrungen aus dem Asylbereich zeigen – vor allem die Vollzugsoptik 

einnehmen. 

                                                      
7
 Application no. 40035/98, Jabari against Turkey, Urteil vom 11. Juli 2000. 
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3.4 Art. 64a Wegweisung aufgrund der Dublin-
Assoziierungsabkommen  
 

Vorschlag EJPD Art. 64a Abs .2 Vorschlag SFH  

2 

Eine Beschwerde ist innerhalb von fünf 

Arbeitstagen nach der Eröffnung der Weg-

weisungsverfügung einzureichen. Die Be-

schwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

Die Beschwerdeinstanz entscheidet inner-

halb von zehn Tagen über deren Wiederher-

stellung. 

2 

Eine Beschwerde ist innerhalb von zehn 

Arbeitstagen nach der Eröffnung der Weg-

weisungsverfügung einzureichen. Die Be-

schwerde hat keine aufschiebende Wirkung.  

Die Beschwerdeinstanz entscheidet inner-

halb von zehn Tagen über deren Wiederher-

stellung. 

Auch bei ausländerrechtlichen Wegweisungen im Dublin -Verfahren sind Art. 13 

Abs. 1 Rückführungsrichtlinie sowie Art. 13 EMRK zu berücksichtigen. Die Aus-

führungen zu Art. 64 gelten entsprechend. Damit der Rechtsbehelf wie von der 

Rückführungsrichtlinie und der EMRK gefordert «wirksam» ist, muss er einen 

Suspensiveffekt haben, also die aufschiebende Wirkung nach sich ziehen. Die 

Bestimmung ist entsprechend anzupassen. 

Diese Forderung gilt nicht nur für das ausländerrechtliche Verfahren, eine en t-

sprechende Anpassung ist auch für das Asylverfahren vorzunehmen. Das EJPD 

sollte dieses Anliegen in die laufende Revision des Asylverfahrens aufnehmen.  

3.5 Art. 64d AuG, Ausreisefrist und sofortige Vollstreckung 
(neu) 
 

Vorschlag EJPD Art. 64d Abs. 1 Vorschlag SFH 
1 

Mit der Wegweisungsverfügung ist eine 

angemessene Ausreisefrist zwischen sieben 

und dreissig Tagen anzusetzen (7 I). Eine 

längere Ausreisefrist ist anzusetzen oder die 

Ausreisefrist wird verlängert, wenn besonde-

re Umstände wie die familiäre Situation oder 

eine lange Aufenthaltsdauer dies erfordern 

(7 II). 

1 

Mit der Wegweisungsverfügung ist eine 

angemessene Ausreisefrist zwischen sieben 

und dreissig Tagen anzusetzen (7 I). Eine 

längere Ausreisefrist ist anzusetzen oder die 

Ausreisefrist wird verlängert, wenn besonde-

re Umstände wie eine lange Aufenthaltsdau-

er oder die familiäre Situation, insbeson-

dere das Vorhandensein schulpflichtiger 

Kinder und das Bestehen anderer familiä-

rer und sozialer Bindungen dies erfordern 

(7 II). 

Die Richtlinie geht in ihren Vorschlägen bezüglich der Berücksichtigung von b e-

sonderen Situationen im Rahmen der Bemessung der Ausreisefrist deutlich weiter 

als der Vorschlag des EJPD. Insbesondere der Verweis auf eingeschu lte Kinder 

ist sehr praxisrelevant, da es immer wieder dazu kommt, dass Gesuche um Ve r-

längerung der Ausreisefrist damit begründet werden, dass die Kinder erst das 

Schuljahr in der Schweiz sollen beenden dürfen. Diese Forderung ist berechtigt, 

sind doch die Kinder von den Ausreiseentscheidungen oft sehr hart betroffen. Sie 

sollen nicht noch zusätzlich bestraft werden; die Aufnahme dieser Ausnahmeb e-
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stimmung gebietet das Kindeswohl. Die Bestimmung ist daher zumindest um die 

in der Rückführungsrichtlinie expliz it genannten Ausnahmetatbestände zu ergän-

zen. 

Um der Kohärenz willen ist auch Art. 45 Abs. 2 AsylG im Rahmen der laufenden Re-

vision entsprechend zu ergänzen. 

3.6 Durchsetzungshaft, Art. 78 AuG 

Die Richtlinie regelt in Art. 15 die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft. Ge-

mäss Art. 15 Abs. 1 dürfen ausländische Personen, gegen die ein Rückführungs-

verfahren anhängig ist, in Haft genommen werden, um ihre Rückkehr vorzuberei-

ten und/oder die Abschiebung durchzuführen, insbesondere wenn Fluchtgefahr 

besteht, oder die Drittstaatsangehörigen die Rückkehrvorbereitungen umgehen 

oder behindern. 

Die in Art. 78 AuG eingeführte Durchsetzungshaft hat zum Ziel, die Durchsetzung 

einer behördlichen Anordnung zu sichern; sie stützt sich damit auf Art. 5 Abs. 1 

Bst. b EMRK ab. Die behördliche Verpflichtung ist die Kooperation bei der Rück-

führung bzw. in der Regel die Offenlegung der Identität. Es ist zumindest fraglich, 

ob dieser Haftzweck auf von Art. 15 der Rückführungsrichtlinie abgedeckt ist. I m-

merhin ist die Durchsetzungshaft nach der Systematik erst dann anwendbar, wenn 

die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind. Es ist 

unserer Ansicht nach zweifelhaft, ob dann noch von der Vorbereitung der Rück-

kehr und der Durchführung der Abschiebung gesprochen werden kann. Die SFH 

regt an, die Zulässigkeit der Durchsetzungshaft nochmals vertieft zu prüfen.  

 

*** 
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